
 
 

Anlage 1 

Preisblatt 
zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Balingen (SWB) zu 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss 
und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung 
(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) 
 
A. Baukostenzuschüsse 

 
Für den Anschluss an das Leitungsnetz der SWB zahlt der Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss 
(BKZ) als seinen Anteil an den Aufwendungen der - für den Versorgungsbereich notwendigen - 
Umspannstationen und des Niederspannungs-Ortsnetzes. 

 

Die Aufwendungen werden auf der Grundlage einer Durchschnittskalkulation ermittelt; der BKZ 
beträgt 50 % dieser Aufwendungen. 

 
B. Hausanschlusskosten bei Neuanschlüssen 

(gemäß Abschnitt 2.1 der Ergänzenden Bedingungen) 
  brutto (netto) 
1. Kabelanschlüssen mit einer Absicherung   
 bis 3 x 100 A   
 Grundbetrag 1.547,00 € (1.300,00 €) 
 Für jeden Meter Anschlusslänge 35,70 € (30,00 €) 
 Aufpreis für Mehrspartenanschluss 535,50 € (450,00 €) 
    
 bis 3 x 250 A   
 Grundbetrag  nach Aufwand 
 Für jeden Meter Anschlusslänge  nach Aufwand 
    
 Rückvergütung bei bauseitigen Tiefbau 15,17 € (12,75 €) 
 Rückvergütung für Mauerdurchbruch 66,64 € (56,00 €) 
    
2. Kabelanschluss aus der Freileitung 2.975,00 € (2.500,00 €) 
 Für jeden Meter Anschlusslänge 59,50 € (50,00 €) 
    
3.  Freileitungs-Dachständeranschluss mit einer Absicherung 952,00 € (800,00 €) 
 bis 3 x 100 A (Einzelanschluss)   
    
4. Baustrom (Kabel/Freileitung) 476,00 € (400,00 €) 
  
5. Bei Hausanschlüssen, die nach Art, Dimension oder Lage von üblichen Hausanschlüssen abwei- 
 chen, treten an die Stelle der unter Ziffer 1 und 2 genannten Beträge die gesondert ermittelten 
 Kosten. 

 
C. Kosten für Veränderung eines bestehenden Hausanschlusses 

(gemäß Abschnitt 4.2 der Ergänzenden Bedingungen) 
 
Für die Veränderung eines bestehenden Hausanschlusses auf Veranlassung des Kunden werden 
berechnet: 
  brutto (netto) 
1. Versetzen eines Dachständerhausanschlusses 892,50 € (750,00 €) 
    
2. Entfernen eines Freileitungs-Netzanschlusses 416,50 € (350,00 €) 
    
3. Entfernen eines Kabel-Netzanschlusses 428,40 € (360,00 €) 
    
4. Wiederanbringen eines Freileitungs-Netzanschlusses 975,80 € (820,00 €) 
    
5. Dachständer verwahren 357,00 € (300,00 €) 
    
6. Freileitungsisolierung 452,20 € (380,00 €) 
 Zusätzliche Miete der Isolierung je zusätzlicher Tag 1,19 € (1,00 €) 
    
7. Bei allen übrigen Veränderungen  nach Aufwand 
    
    



 
D. Inbetriebsetzungskosten der elektrischen Anlage (Messeinrichtung) * 

(gemäß Abschnitt 8.2 der Ergänzenden Bedingungen) 
  brutto (netto) 
1. Erstmalige Inbetriebsetzung ohne Mängelfeststellung keine Kostenberechnung 
    
2. Wechsel/Ausbau SLP1  89,25 € (75,00 €) 
 (z.B. Wechsel von 1- auf 2 Energierichtungen)   
    
3. Turnuswechsel SLP1 (außerhalb der Arbeitszeit) 101,15 € (85,00 €)  
    
4. Turnuswechsel SLP1 (außerhalb der Arbeitszeit) 130,90 € (110,00 €)  
 (inkl. Technischer Einrichtung zum unterbrechungsfreien Wechsel)   
    
5. Wechsel SLP1 mit Ein- oder Ausbau des TSG2 109,48 € (92,00 €) 
 (z.B. Eintarif- auf Zweitarifzähler)   
    
6. Einheitspreis SLP1 ab dem zweiten Gerät innerhalb eines 47,60 € (40,00 €) 
 Gebäudes (je Gerätewechsel)   
    
7. Wechsel/Ausbau des TSG2 71,40 € (60,00 €) 
    
8. Plombieren von Strom, Gas, Wasser 47,60 € (40,00 €) 
    
9. Wandlertausch Niederspannung 249,90 € (210,00 €) 
 Wandlertausch Niederspannung (außerhalb der Arbeitszeit)  nach Aufwand 
    
10. Erneuter Zählereinbau nach vorherigem Ausbau 89,25 € (75,00 €) 
    
11. Für jede notwendige zusätzliche Fahrt zur Anlage des 51,77 € (43,50 €) 
 Kunden zur erstmaligen Inbetriebsetzung 
  

 * Mo.-Do. 7:30-16.30 Uhr und Fr. 7:30-12:00 Uhr 

 1 SLP: Jahresarbeitszähler Ausführungsvarianten: Wechsel- oder Drehstromzähler in Ein- oder Zweitarifausführung, sowie für eine oder zwei 

   Energierichtungen 

 2 TSG: Tarifschaltgerät 

 
E. Unterbrechung des Netzanschlusses 

(gemäß Abschnitt 9 der Ergänzenden Bedingungen) 
  brutto (netto) 
1. Für den Einsatz eines Beauftragten der SWB während   
 üblichen Arbeitszeit   
    
  Zum Einzug einer Forderung  (40,00 €*) 
  Zur Unterbrechung der Versorgung  (40,00 €*) 
  Zur Wiederinbetriebsetzung einer Kundenanlage 47,60 €          ( 40,00 € )   
 nach vorausgegangener Unterbrechung   
    
 Die Wiederherstellung des Hausanschlusses wird von der vollständigen Bezahlung der durch die 
 Versorgungsunterbrechung und Wiederherstellung entstandenen Kosten abhängig gemacht. 
    
2. Für die Trennung des Anschlusses vom Netz bzw. für die   nach Aufwand 
 Wiederherstellung des Anschlusses durch Einsatz eines    
 Hubsteigers   
    
3.  Für den Einsatz eines Beauftragten der SWB außerhalb  nach Aufwand 
 der üblichen Arbeitszeit auf Veranlassung des Kunden   
4.    Für eine Sperrankündigung mit Einwurfeinschreiben                                                                 8.00 €* 
 

F. Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale 
(gemäß Abschnitt 12 der Ergänzenden Bedingungen) 
  brutto (netto) 
1. Für jede erneute schriftliche Zahlungsaufforderung  (4,50 €*) 
 (Mahnung)   
    
2. Für Aufwendungen, die durch Nichteinlösung von Kundenschecks oder Rücklastschriften 
 entstehen, werden die von den Geldinstituten ggf. erhobenen Beträge in Rechnung gestellt. 
 

G. Steuern und Abgaben 
 
Die Bruttobeträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils vorgeschriebenen Höhe (bei  
Drucklegung 19%). Die mit * gekennzeichneten Beträge unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 

 


